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Anmeldung von Arbeitnehmern
Anmeldung von Arbeitnehmern und Leistungsentscheid
Ein Arbeitnehmer, der eine FAR-Rente beantragen will, muss mindestens 6 volle Monate vor dem
gewünschten Leistungsbeginn ein Leistungsgesuch bei der Stiftung FAR einreichen. Der frühestmögliche
Rentenbeginn ist der Monat nach seinem 60. Geburtstag. Das Gesuch wird von der Auszahlungsstelle
geprüft. Wird das Gesuch gutgeheissen, so erhält der Gesuchsteller einen Leistungsentscheid. Darin sind
die monatliche Rente, der jährliche BVG-Sparbeitrag und die Grenzwerte für den erlaubten Verdienst
während der FAR-Rente festgehalten. Zusammen mit dem Leistungsentscheid erhält der Gesuchsteller das
Formular „Definitive Anmeldung“, welches auszufüllen und bei der Auszahlungsstelle einzureichen ist (vgl.
„Definitive Anmeldung“).
Ist der Gesuchsteller mit dem Leistungsentscheid nicht einverstanden, kann er an den Ausschuss Rekurse
des Stiftungsrats FAR gelangen (vgl. „Rekurs gegen Leistungsentscheid“).

Fristen für Leistungsgesuche
Leistungsgesuche müssen mit allen notwendigen Unterlagen mind. 6 volle Monate vor dem gewünschten
Leistungsbeginn eingereicht werden. Zu spät eingereichte Gesuche dürfen die Bearbeitung der ordentlich
eingereichten Gesuche nicht behindern, weshalb die Rente um die Zeitspanne aufgeschoben wird, um
welche das Gesuch zu spät eingereicht worden ist. Für das Einhalten der Frist ist der Arbeitnehmer
verantwortlich.

Definitive Anmeldung
Die Auszahlungsstelle trifft Vorkehrungen für die Auszahlung der ersten monatlichen Rente, wenn das
Formular „Definitive Anmeldung“ eingereicht worden ist. Wichtig:
• Das Formular „Definitive Anmeldung“ muss vom Antragsteller unterschrieben sein
• Der Arbeitgeber muss schriftlich bestätigen, dass das Arbeitsverhältnis aufgelöst worden ist
Es werden keine Renten rückwirkend ausbezahlt, wenn die definitive Anmeldung zu spät eingereicht wurde
oder wenn es zu Verspätungen infolge fehlender Unterschrift kommt.


